
  

Roma-Tricks

Benennung der ethnischen Zugehörigkeit zum besseren
Verständnis des Vorganges nicht notwendig 

Eine Mutter von vier Kindern wird zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie bei
Wohnungseinbrüchen Verrechnungsschecks gestohlen und auf diese Weise in neun
Wochen 260.000 Mark ergattert hat. Eine Boulevardzeitung berichtet über die Tricks
der Frau und erwähnt, dass sie zu einer Roma-Gruppe gehört, die auf das Stehlen
von Verrechnungsschecks spezialisiert sei. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
sieht in dieser Formulierung einen Verstoß gegen den Pressekodex und legt
Beschwerde beim Deutschen Presserat ein. Die Redaktion der Zeitung ist sich keiner
Schuld bewusst. Die Befürchtung, Leser des Berichts könnten zu der Überzeugung
gelangen, alle Roma seien Mitglieder von Diebesbanden, sei abwegig. (1997)

Der Presserat schließt sich der Bewertung der Redaktion nicht an. Er ist vielmehr der
Ansicht, dass der pauschal gehaltene Hinweis auf “eine Roma-Gruppe, die auf das
Stehlen von Verrechnungsschecks bei Wohnungseinbrüchen spezialisiert war”,
Vorurteile schüren kann und damit diskriminierend wirkt. Der Verstoß gegen Ziffer 12
des Pressekodex veranlasst den Presserat zu einem Hinweis. (B 18/98)

(Siehe auch “Landfahrerin soll gestohlen haben” B 12/98, “Landfahrerkinder stahlen
Geldbörsen” B 21/98, “Roma-Kinder auf Diebestour” B 25/98, “Roma vor Gericht” B
15/98 – B 23/98 – B 27/98 und “Sinti-Bande” B 14/98)
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